
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2006/12/20 12RS124/06a
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.12.2006

Norm

ZPO §521a Abs1 Z3

ZPO §18

Rechtssatz

In konventionskonformer Anwendung der österreichischen Zivilprozessordnung ist das Rechtsmittelverfahren im

Zwischenstreit über die Zurückweisung des Nebenintervenienten analog § 521a Abs 1 Z3 ZPO zweiseitig zu gestalten.

Entscheidungstexte

12 RS 124/06a

Entscheidungstext OLG Linz 20.12.2006 12 RS 124/06a
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